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Die Kartelle als Mittel innerwirtsdiaftlicher Koordinierung
Prof. Dr. Fritz Ottel, Aadien

Anbieter gleichartiger W aren und Leistungen 
schließen sich zu Kartellen zusammen, wenn sie 

den W ettbewerb untereinander verringern oder in be
stimmte Bahnen lenken wollen. Dem ersten Zweck 
dienen die Festsetzung von Preisen, die räumliche Auf
teilung des Absatzgebietes, die V erteilung der an
fallenden Aufträge nach Quoten (häufig im Wege 
eines gemeinsamen Verkaufsbüros, durch ein „Syndi
kat") oder auch die Beschränkung der Erzeugung, um 
hierdurch die Preise höher festsetzen zu können. Die 
Einhaltung bestimmter Formen des W ettbewerbes be
zwecken die Vereinbarungen von Kalkulationsricht- 
linien und von Geschäftsbedingungen. Die erste Gruppe 
kann den Kartellmitgliedern gemeinsam oder jedem 
in  seineci Gebiete eine Monopolstellung und dadurch 
eine ,,W irtschaftsmacht" verschaffen, die ihm  bei 
ungeschmälertem, W ettbewerb nicht zustünde. Die 
zweite Gruppe von Kartellen soll den  W ettbewerb 
grundsätzlich nicht behindern, es sollen nur Formen 
ausgeschlossen werden, die zwar nicht den strafrecht
lichen Tatbestand unlauteren W ettbewerbes bilden, 
aber immerhin als nicht ganz anständig oder als eine 
Schädigung des gesamten W irtschaftszweiges ange
sehen werden. Auch Käufer oder Nachfrager schließen 
sich zu Kartellen zusammen, doch sind diese nur im 
Aufkauf- oder Sortierbandel von Bedeutung.

Die wirtschaftspolitische Beurteilung der Kartelle in 
Verbindung mit der bereits stattlichen Reihe von Ent
würfen eines Gesetzes gegen W ettbewerbsbeschrän
kungen geht von verschiedenen theoretischen Gesichts
punkten aus, unter denen zunächst zwei hervortreten: 
die Bekämpfung wirtschaftlicher Macht und die mög
lichste Annäherung an die als Idealziel gedachte 
Ordnung des vollständigen W ettbewerbes. Der W ett
bewerb wird als diejenige W irtschaftsordnung an
gesehen, die einer zentralgeleiteten staatlichen Plan
wirtschaft gegenübersteht und die A lternative darstellt, 
die ergriffen werden muß, um die Freiheit zu retten. 
W ettbewerbsprinzip und zentrale Steuerung sind, wie 
F. A. Hayek übereinstimmend mit W. Eucken, L. 
Miksch, W. Röpke u. a. erklärt, „einander aus
schließende Prinzipien zur Lösung desselben Problems, 
und eine Mischung aus beiden bedeutet, daß keines 
von beiden wirklich funktionieren und das Ergebnis 
schlechter sein wird, als wenn man sich konsequent 
auf eines von beiden verlassen hätte" ').

KARTELLE ALS SCHÄDLICHE MACHT

Besteht zwischen W ettbewerb und Freiheit ein derart 
enger Zusammenhang, so w ar es ein Versäumnis der 
staatlichen Wirtschaftspolitik, daß sie nicht mit starker 
Hand gegen die zahlreichen W ettbewerbsbeschrän
kungen einschritt, die etwa seit dem letzten V iertel

F. A. H ayek, Der W eg zur K neditsdiaft, Eugen Rentsch V erlag, 
Erlenbadi-Züricfa, S. 65 f.

des 19. Jahrhunderts aus der W irtschaft selbst auf
gerichtet wurden unid die nach A. Rüstow gerade zum 
Gegenteül der echten Konkurrenzwirtschaft geführt 
haben, zu der ,.infolge eines subtheologisch verabsolu
tierten  Lalssez-faire en tarteten  subventionistisch-mono- 
polistisch - protektionistisch - pluralistischen W irtschaft 
des 19. und 20. Jahrhundertes", die er als „Kapitalis
m us” bezeichnet 2). So gesehen, erscheinen den W ett
bewerb beschränkende Vereinigungen, die die Schäden 
des Kapitalismus (in dem Sinne, in  dem das W ort im 
allgem einen verstanden wird) beseitigen sollten, als 
Gruppen „subventionslüsterner Interessenten“, «viel
fach identisch mit M onopolisten oder solchen, die es 
werden wollten und dazu eben die Hilfe des Staates 
brauchten*, zu denen sich bald die gewerkschaftlich 
organisierten A rbeiter gesellten )̂. W eil die Gruppen 
Macht besitzen, erk lärt Eucken, neige der Gruppen
egoismus zur W ucherung) dem Gemeinwohl zu dienen, 
liege solchen Gruppen fern^).
Der Ansicht, daß wirtschaftliche Macht schädlich sei, 
entsprechen zwei Bestimmungen, die in einer Reihe 
von Entwürfen eines Gesetzes gegen W ettbew erbs
beschränkungen in verschiedenen Abwandlungen 
w iederkehren: einerseits das grundsätzliche Verbot 
von V erträgen und Beschlüssen, die die M arktverhält
nisse beeinflussen, andererseits die Unterstellung von 
„marktbeherrschenden* Unternehmen unter eine A rt 
Polizeiaufsicht der zu errichtenden Kartellaufsichts
behörde. Unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten 
ist wesentlich, daß nach den Vorschlägen Entscheidun
gen und Verfügungen der Kartellbehörde nur wegen 
unrichtiger Rechtsanwendung, A ktenw idrigkeit und 
Verfahrensmängel angefochten w erden könnten, nicht 
aber aus wirtschaftlichen, in der Sache selbst gelegenen 
Gründen. Die wirtschaftliche Entscheidung würde in 
die Hände der Bürokratie gelegt! Dies soll dem vie l
berufenen „dritten W eg“ zwischen dem geschichtlichen 
Liberalismus und dem drohenden Kollektivismus ent
sprechen — obv/ohl Rüstow, der wie Eucken, Hayek, 
Röpke oder Miksch für diesen dritten W eg eintritt, 
zur staatlichen M onopolkontrolle bem erkt: „. . .  die 
Interessenten sind unvermeidlicherweise auf ihrem 
eigenen Gebiet sachverständiger als die Staatsbeam ten 
und haben es also stets in der Hand, diese, wenn sie 
wollen, sachlich zu blamieren und hereinfallen zu 
lassen. Das ergibt eine intellektuelle Abhängigkeit, 
die unmerklich und fast unvermeidlich aufs Moralische 
übergreift und auf die Dauer korrum pierend wirken 
muß" 5),
*) A. Rüstow, Das V ersagen des W irtsdiaitsliberaU sm us, V erlag  
Helm ut Küpper, 2. Aufl. 1950, S. 74 f. 

a. a . O. S. 79.
*) W . Eucken, U nser Z eita lter der M ißerfolge, Tübingen, 1951, S. 8.

a . a. O. S. 69 f. Die le tz tangeführten  W orte  m üssen aus der 
Feder Rüstows, der lau t Fußnote a. a. O. als R eferent des Reiohs- 
w irtsd iaftsm im sterium s zu den  V ätern  der K arte llveio rdnung  von  
1923 zählt und sid i über deren  U nw irksam keit »von Anfang an 
keine  Illusionen gem ad it“ hat, befrem den.
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Hier liegt eine Unklarheit zugrunde: Die M adit wirt- 
sdiaftlidier Unternehmungen und Gruppen soll durch 
eine noch mächtigere staatliche Stelle unterdrückt 
werden, obwohl gerade die w irtsdiaftlidie Staatsm adit 
als die Freiheit besonders gefährdend erkannt wird. 
Weldie M adit soll nun eigentlidi bekämpft oder un- 
möglidi gemadit werden? W arum sind Unternehmun
gen oder Vereinbarungen, die den M arkt beeinflussen 
können, bedenklidi? Konkrete Angaben, die die Gefahr 
sdiädlidier Unternehmungsmadit belegen, sudit man 
bei den Befürwortern des „dritten W eges“ (im obigen 
Sinne) vergebens. Dagegen hat Hermann Gross nadi- 
gewiesen, daß sogar die größten Konzerne, die nadi 
der Zersdilagung der IG-Farben als der größten deut
sdien Firma fortbestehen sollen, sidi neben den 
führenden ausländisdien Chemieflrmen wie Zwerge 
ausnehmen würden und daß keine Garantie dafür be
steht, daß die Nadifolgeeinheiten audi im Rahmen der 
W eltwirtsdiaft konkurrenzfähig bleiben®). Da es M adit 
an sidi im W irtsdiaftsleben stets gegeben hat, wäre 
nur ein Übermaß an M adit zu bekämpfen ’). Die 
Frage nadi dem Ubermaiß müßte eindeutig beantwortet 
sein, bevor w irtsdiaftlidie M aditstellungen bekämpft 
werden. N adi den — im Gegensatz zu den gegen
wärtigen Rufern im Streite — vorbildlidi klaren Aus
führungen Friedrich von W iesers ist Übermacht eine 
soldie ungleidie Verteilung der gesellsdiaftlidien 
Werte, die für die geführte Masse zum Unwert würde 
und daher gesellsdiaftsfeindlidi ist. Gerade im W ett
bewerb aber kann der Sdiwadie des Sdiutzes bedürfen, 
weil die freie Konkurrenz ihre guten W irkungen nur 
dann gibt, wenn alle Parteien auf dem M arkte an 
Kräften gleidi sind ®). Kartelle w ären demnadi als 
Übermacht nur dann zu bekämpfen, wenn sie sich 
nicht auf den Sdiutz ihrer Mitglieder beschränken, 
sondern die Redite anderer angreifen.

KARTELLE ALS KRISENSCHUTZ 

Das Sdiutzinteresse mag audi in Fällen behauptet 
werden, wo es tatsädilidi nidit gegeben ist. Dodi audi 
wenn sich die Beteiligten nur gegen Krisen schützen 
wollen, wird der Vorwurf erhoben, daß dies nur auf 
Kosten anderer gesdiehen könne, indem die Kartelle 
durch überhöhte Preise ein Übermaß an  Kaufkraft an 
sich zögen, die für den Kauf nicht kartellierter W aren 
fehle, wodurdi sidi für diese der Preisdrudt versdiärfe. 
In längeren Krisen könnten die Kartelle ihre Politik 
gleidiwohl nidit durdihalten, sie verzögerten dadurdi 
die notwendige Anpassung an die gegebene Lage und 
die Erholung, die durdi niedrige Preise eingeleitet 
werden sollte. Ferner würden durdi das Hinaussdiie- 
ben der Bereinigung und durdi Monopolgewinne die 
kartellierten Industrien zu Erweiterungen veranlaßt, 
die sidi naditräglidi als Fehlinvestitionen heraus
steilen.
•) Hermann Gross, Ein Beitrag zur A ufteilung der I. G. Farben
industrie  A ktiengesellschaft, Kiel, Dez. 1949, und Nachtrag zum 
M aterial 2ur Aufteilung der I. G. Farbem ndustrie  A ktiengesell
schaft, Kiel, Oktober 1950.
’ ) Eudcen, a . a. O. S. 13.
•) Friedrich Freiherr von W ieser, Recht und Macht, Leipzig, 1910, 
S . VI, 133.

Diese Vorwürfe riditen sidi offenbar zunächst gegen 
die bekannteste Kartellform, die Preiskartelle, w äh
rend die übrigen Kartelle dieser Kritik kaum unter
liegen. Produktionseinsdiränkungen erscäieinen in der 
Depression oder Krise eher als eine Anpassung an die 
verringerte Nadifrage und eine dem freien W ett
bewerb entsprediende Maßnahme. Konditions- und 
Kalkulationskartelle haben nidit die Preis h ö h e ,  auf 
die es hier ankommt, zum Gegenstände; sie sind in 
Krisenzeiten ein (wenn auch nidit immer verläßlicher) 
Rückhalt gegen unlauteren W ettbewerb. Die Gebiets
kartelle stehen in ihrer W irkung in Depressions- und 
Krisenzeiten den letztgenannten Kartellen insofern 
nahe, als auch sie Entartungen des Wettbew:erbs v er
hindern sollen. Meist kommen Gebietskartelle erst 
dann zustande, wenn Erzeuger in ihren natürlidien 
Absatzgebieten nicht genügend verkaufen können und 
unter Übernahme der Transportkosten in fremde Ab
satzgebiete einbredien, die bisher durdi die Trans
portkosten gesdiützt waren.
Der Vorwurf, daß der Schutz der kartellierten Erwerbs
zweige auf Kosten der nichtkarteliierten ginge, beruht 
zunächst auf der naturalwirtschaftlichen Vorstellung, 
daß im Grunde in  der Gesamtwirtschaft Güter (ein
schließlich sonstiger Leistungen) gegen Güter — wenn 
auch durch Vermittlung des Geldes — getauscht und 
daß die natürlichen oder richtigen Austauschverhält
nisse durch die einseitige Monopolstellung verschoben 
werden. Diese relativ günstigere Chance kann jedoch 
durch das Aufkommen neuer W ettbew erber aufge
hoben werden, sofern nicht das „Monopol" des Kartells 
auf der Ausschließlichkeit eines Rohstoffes oder der
gleichen oder einem Gesetz beruht und so seinem 
W esen nach nicht ein vertragsmäßiges, sondern ein 
natürliches oder gesetzliches Monopol ist. Der „latente" 
W ettbewerb zusätzlicher Anbieter, die durch die über
höhten Preise zur Aufnahme der gleichen Erzeugung 
veranlaßt werden, hat immer wieder die Neigung, das 
vertragsbegründete Monopol aufzuheben. Die v ie l
berufene segensreiche W irkung des W ettbewerbes be
steht ja  darin, daß günstige Positionen im M arkte zu
sätzliche Anbieter auf den Plan rufen und daher immer 
wieder neu erworben und durch günstigere Angebote 
behauptet werden müssen.
Der Vorwurf des Schutzes auf Kosten anderer findet 
sich auf der Ebene: der Geldwirtschaft in Form der Be
hauptung wieder, daß die kartellierten Wirtschafts
zweige den anderen Kaufkraft entzögen und dadurch 
deren Krisenlage verschärften. Die Vorstellung, daß das 
Gesamtkaufkraftvolumen mehr oder weniger fest be
grenzt ist und sich die Wirtschaftszweige und einzelnen 
W irtschaften darein teilen müssen, dürfte durch die 
Erfahrung veranlaßt sein, daß wenigstens am Beginne 
von Krise oder Depression meist Geldknappheit 
herrscht. Selbst wenn man eine derartige Begrenzung 
annimmt, so wäre dadurch noch nicht der Beweis einer 
Schädigung der nicht kartellierten W irtschaftszweige 
erbracht. Denn es genügt hierzu nicht die Feststellung, 
daß die kartellierten W irtschaftszweige ihre Preise be
haupten und mehr Kaufkraft an sich ziehen können.
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Es muß vielm ehr noch der weitere W eg der Kaufkraft, 
die weitere Verwendung des von den kartellierten 
Unternehmungen eingenommenen Geldes verfolgt w er
den. Offenbar w ird das Geld w eiter ausgegeben und 
kommt dadurch den Lieferanten der kartellierten 
Unternehmungen zugute. Es verteilt sich somit über 
die weitere Wirtschaft. W erden die erzielten Ein
nahmen nicht sogleich zu Bestellungen verwendet, so 
werden sie bei Banken eingezahlt und verm ehren 
deren Liquidität, ein gerade am Beginn einer Krise 
sehr wichtiger Umstand, der gleichfalls der gesamten 
W irtschaft zugutekommt. Die Annahme einer Begren
zung der Geldmenge trifft aber in dieser Form nicht 
zu. Denn das Geld wird durch die Zentralbanken in 
Form von Noten und Giroguthaben, von den übrigen 
Banken in Form von Verrechnungsgutschriften im 
W ege des W echseldiskonts und der sonstigen Kredit
gewährung fortlaufend geschaffen. Wenngleich stati
stische Unterlagen nicht vorliegen, darf angenommen 
werden, daß in Krisenzeiten die Banken die Kredit
ansuchen jener Schuldner entgegenkommender beurtei
len, die ihre Preise einigermaßen behaupten können. 
Kartellierte Unternehmer erscheinen sonach kredit
würdiger! Die Kartellierung bildet einen Grund dafür, 
daß von den Banken mehr Geld geschaffen wird, als 
wenn alle Unternehmungen gleicher W eise vom Preis
verfall betroffen wären. Die Erhaltung eines M ehr an 
Kaufkraft bedeutet aber eine Linderung, nicht eine 
Verschärfung der Krise ®).
Zum Vorwurfe wahrscheinlicher Fehlinvestitionen ist 
ohne weiteres zuzugeben, daß sich Investitionen der 
kartellierten W irtschaftszweige nachträglich als ver
fehlt erw eisen können. Diese Möglichkeit besteht 
jedoch bei allen Investitionen, weil niemand in die 
Zukunft sehen kann.
.Fehlinvestition“ besagt im Grunde nur, daß nicht
dringende oder überflüssige Investitionen vorgenom
men, vordringliche dagegen unterlassen werden. Nun 
gehört es aber zu den bedeuteridsten Maßnahmen 
staatlicher Krisenbekämpfung, daß nichtdringliche und 
sich nicht rentierende A rbeiten aus öffentlichen Mitteln 
bestritten werden. Derartige Aufwendungen w ären in 
der Privatwirtschaft „Fehlinvestitionen". Es ist durch
aus nicht einzusehen, warum Aufwendungen, durch die 
in der Krise Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden, 
grundsätzlich richtig sein sollen, wenn sie zu Lasten 
der öffentlichen Hand, deren Finanzlage in der Krise 
ohnedies besonders angespannt ist, vorgenommen 
werden, dagegen grundsätzlich falsch oder schädlich, 
wenn sie von der Privatwirtschaft aus erzielten Ge
winnen getragen werden. Ist es doch in beiden Fällen 
nicht abzusehen, ob sich die Investitionen nachträglich 
bezahlt machen werden. Private Investitionen, mögen 
sie auch durch Kartelle ermöglicht werden, haben vor 
staatlichen Aufwendungen wenigstens den Vorzug, 
daß sie die Steuerzahler nicht belasten.
Die Behauptung, daß Preisbindungen die Erholung der 
W irtschaft aus Depression und Krise verzögern, läßt
') H ierzu insbes. d ie A usführungen von  G. H aberler, P rosperitä t 
und Depression, D eutsdie A usgabe Bern 1948, S. 232 ff, 469 ff.

sich damit begründen, daß Unternehmungen, die auf 
den Bezug kartellierter Erzeugnisse angewiesen sind, 
die Aufnahme oder Erweiterung des Geschäftes unter
lassen, weil sie bei den gebundenen Rohstoff- und 
M aterialpreisen keinen Gewinn erwarten. Dem ist 
jedoch entgegenzuhalten, daß für geschäftliche Ent
schlüsse die Zukunftserwartungen mindestens ebenso 
maßgebend sind wie die augenblickliche Preislage. Die 
Aussicht, daß die Krisenpreise von Rohstoffen und 
M aterialien bald nach Beginn der Erholung erhöht 
würden, dürfte einer Geschäftszunahme hinderlicher 
sein als höhere Krisenpreise, wenn dafür mit einem 
annähernd unveränderten Stand gerechnet w erden 
kann.
Eine anlaufende Erhöhung kann, wie H aberler ein
gehend ausführt, auch durch Engpässe, Knappheiten in 
verschiedenen Produktionsfaktoren und dadurch ver
ursachte Preiserhöhungen zurückgeworfen w erden *“). 
Durch Kartelle werden aber nicht derartige Knapp
heiten, sondern eher Ü berkapazitäten hervorgerufen. 
Solche haben für die Erholung aus der Depression den 
Vorteil, daß die Erzeugung ohne Schwierigkeiten und 
Engpässe erw eitert werden kann**). Vorhandene Über
kapazitäten bedürfen keiner Finanzierung. Der Geld
m arkt wird daher durch sie nicht in Anspruch genom
men, wodurch eine weitere Störungsmöglichkeit im 
Aufschwünge verm ieden wird. Es w äre gegenwärtig 
zu wünschen, daß in der deutschen Industrie mehr 
Überkapazitäten steckten!
Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, daß 
ein allgem einer Beweis für die Behauptung, daß Kar
telle in Krisen die Gesamtwirtschaft schädigen, nicht 
erbracht ist.
Soweit Preisbindungen und sonstige M arktregelungen 
sich auf das Schutzinteresse beschränken, stellen sie 
daher keine Übermacht dar, die zum Schutze der Frei
heit bekämpft werden müßte. Der W ettbew erb ist nicht 
so untrennbar mit der Freiheit verbunden, daß jede 
W ettbewerbsbeschränkung einen Schritt zur zentralen 
Planwirtschaft und — im Sinne Hayeks — auf dem 
W ege zur Knechtschaft darstellen würde.

WETTBEWERB ALS SELBSTZV^CK 

Die Forderung nach Verbot jeglicher W ettbew erbs
beschränkung mißt dem Marktmechanismus der voll
ständigen Konkurrenz eine Bedeutung bei, die ihm 
gar nicht zukommt. Dadurch wird der W ettbewerb als 
soldier zum Grundprinzip erhoben, dem sich die W irt
schafts- und Rechtsordnung anzupassen hätte. Dies 
ist der Standpunkt der sogenannten „Freiburger 
Schule" ‘ )̂, zu dem sie durch d ie Antithese; zentrale 
Planwirtschaft — W ettbewerb gedrängt wird. Diese 
A ntithese besteht jedoch nicht zu Recht. Die Feststel
lung, daß die Koordinierung der wirtschaftlichen Einzel
vorgänge durch zentrale Planung infolge des Über-
'•) a. a. O. s. 342 f, 353 t.
«) a . a. O. S. 272, 368 f.
“ ) W . Eudcen, Die W ettbew erbsordnung und ih re  V erwirklichung, 
O rdo-Jahrbudi, II. Bd., G odesberg 1949, S. 40 f. L. Miksch fordert, 
daß d ie T hesen  der F reiburger Schule zum V erfassungsgesetz e r
hoben  w erden, E inleitendes R eferat zur A rbeitstagung .D er Sehnt* 
des W ettbew erbs in  der sozia len  M arktw irtschaft", In s titu t zur 
Förderung öffentlicher A ngelegenheiten, Frankfurt/M ain 1950, 
S. 24 ff.
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maßes der zu berücksiditigenden Faktoren unmöglicb 
geworden ist und daß diese Aufgabe durdx den Preis- 
medianismus unter dem W ettbewerbssystem auto
matisch gelöst wird schließt keineswegs aus, daß 
nicht auch andere Koordinierungsmöglichkeiten be
stehen und u. U. notwendig sein können.

KOORDINIERUNG INNERHALB DER WIRTSCHAFT 

Hochentwickelte Industriebetriebe werden, wie Schma- 
lenbach betont, infolge der Zunahme der fixen Kosten 
gegen Schwankungen der M arktlage empfindlicher und 
sudien daher Schutz durch marktregelnde Zusammen
schlüsse. W. Eucken wendet dagegen ein, daß „fixe 
Kosten“ nicht „fixierte Produktion" bedeuten und daß 
durch die Zunahme an technischem W issen die Indu
strie an Anpassungsfähigkeit gewonnen h ä t t e W i e 
weit höhere fixe Kosten an die Herstellung eines be
stimmten Produktes gebunden sind oder eine Umstel
lung auf andere Produkte innerhalb des Betriebes 
gestatten, wird nur für jeden Einzelfall entschieden 
werden können. Jedenfalls aber bedeutet (nach Hert- 
lein) die durchgehende Rationalisierung technischer 
Betriebe einen Verlust an freier Dispositionsmöglich
keit, W endigkeit und Krisenfestigkeit! denn gerade der 
Umstand, daß die „innere Wirtschaftlichkeit“ an einem 
bestimmten Erzeugungsvorgang jeden nicht unbedingt 
notwendigen Kostenaufwand vermeidet, bewirkt, daß 
eine andere Erzeugung zumindest nicht wirtschaft
licher sein kann. Die geringere Beweglichkeit im W ett
bewerb kann durch Angliederung von Hilfs- und 
Nebenbetrieben und überbetriebliche Vereinbarungen 
ausgeglichen werden “ ). Dies wäre ein Fall, in dem 
kartellartige Abmachungen gerade zum Schutze ratio
nell und gut geführter Betriebe und keineswegs zur 
Erhaltung rückständiger und verschroftungsreifer An
lagen (die oft als typisch angesehen wird) getroffen 
werden.
Wenn sich gleichartige Betriebe über Preise und 
Kosten ins Einvernehmen setzen können, ohne be
fürchten zu müssen, daß der zwischenbetriebliche Ver
gleich nur zu einem verschärften W ettbewerb führt, so 
ist es zu einer zweckmäßigen Aufteilung der Er^eu- 
gungsprogramme nur mehr ein kleiner Schritt. Daß 
auf diesem Wege Preisermäßigungen möglich werden, 
versteht sich von selbst. Kartelle, die die Leistungs
fähigkeit oder Wirtschaftlichkeit der Beteiligten ver
bessern, sollten unbedingt gefördert werden. Es ge
nügt keineswegs, sie nur nach einer im Ermessen der 
Kartellaufsichtsbehörde liegenden Genehmigung zu ge
statten (wie in verschiedenen Gesetzentwürfen vor
geschlagen wurde). Die Konkurrenten müssen sich 
vielmehr durch Ausschluß oder wenigstens Milderung 
des W ettbewerbs näher gekommen seinj wird aber 
eine Einigung erzielt, so kann die Aufsichtsbehörde 
sachlich kaum etwas einzuwenden haben. Ein Gebiet, 
auf dem verbandliche oder kartellartige Vereinbarun
gen unschätzbare Dienste leisten können, ist die
“ ) Hayek, a. a. C . S. 73 ff.
“ j Unser Zeitalter der M ißerfolge, S. 19 f.
“ ) A. H ertlein, Zur Problem atik der W irtsd iaftlid ikeit, in .F ragen 
der Technik in  Einzeldarstellungen“, Festschrift zum 25-jährigen 
Bestehen des Oskar v . M iller-Polytechnikums, München, 1949, S. 367.

zweckmäßige Verwendung knapper, beschränkt er
hältlicher Rohstoffe. Das unm ittelbare Einvernehmen 
der beteiligten Betriebe ist hier vielleicht der einzige 
Weg, um die Lähmung durch bürokratische Lenkungs
maßnahmen und das Chaos der Selbsthilfe zu ver
meiden.
Das Streben der W irtschaft nach Selbstordnung, das 
von den Verfechtern des unbedingten W ettbewerbs in 
Grund und Boden verurteilt wird, ist nicht von un
gefähr entstanden, sondern ergibt sich zwangsläufig 
mit der fortgesetzten Arbeitsteilung und Spezialisie
rung, durch die viele W erke nur Teil- und Zwischen
produkte zu einem Endprodukt erzeugen, das früher 
innerhalb eines Betriebes hergestellt wurde. Es ist 
daher nur ein Ausgleich dieser Entwicklung, wenn die 
beteiligten Betriebe durch feste Vereinbarungen den 
in kleine und kleinste Elemente zerfallenden Produk
tionsvorgang von M arktveränderungen möglichst un
abhängig machen wollen. Eine solche Koordinierung, 
deren Notwendigkeit sich im täglichen Betriebs
geschehen ergibt, könnte unmöglich von einer zen
tralen Stelle veranlaßt oder auch nur überprüft werden. 
Innerwirtschaftliche Koordinierungsmaßnahmen lassen 
sich weder in die Kategorie der Planwirtschaft noch in 
die des W ettbewerbs einordnen; sie sind ein Drittes, 
an dem die Antithese W ettbewerb gegen Planwirt
schaft vorbeigeht.

RECHTLICHE VERANTWORTUNG 

Die Grenze für marktbeeinflusisende Maßnahmen der 
Wirtschaft liegt dort, wo der berechtigte Schutz der 
eigenen Interessen in eine Schädigung anderer über
geht. W ürde diese Grenze die Richtlinie für ein Gesetz 
gegen W ettbewerbsbeschränkungen, so wäre der W irt
schaft besser gedient als mit einem Versuch, die 
Theorie des vollständigen W ettbewerbs in die W irk
lichkeit umzusetzen ‘“). Es ist bezeichnend, daß in den 
USA. als dem klassischen Lande der Monopolbekämp
fung trotz nicht immer übereinstimmender Entschei
dungen zwischen Monopolen im Sinne der Wirtschafts
theorie und Monopolen im Rechtssinne ein Unterschied 
gemacht wird, wobei dem Rechtssinne ein W erturteil 
über praktische W irkung des betreffenden Monopols 
unterlegt wird, und daß nicht ein vollständiger W ett
bewerb (perfect competition), sondern ein praktisch 
zu handhabender W ettbewerb (workable competition) 
als Ziel der Antimonopolpolitik gilt i’). 
Selbstverständlich sollte es sein, daß Überschreitungen 
der Grenze zwischen dem Schutz des eigenen Betriebes 
und einer Schädigung anderer Belange zur W ieder
gutmachung verpflichten, allenfalls strafrechtlich ge
ahndet werden müssen. Verantwortung ist das un
erläßliche Gegenstück jeder Freiheit. Verantwortung

M it R edit frag t Hans P e t e r  (Ist d ie deu tsd ie  W irtschafts
po litik  riditig? Bem erkungen zum G utad iten  W ilhelm  Röpkes, 
Finanzarciiiv, Bd. 12, 1950, S. 388); „Soll m an etw a die Groß
betriebe zersdilagen, um den  N ationalökonom en die Preistheorie 
bequem er zu m adien?".

Edward S. M ason, M onopoly in  Law and Economics, The Yale 
Law Jou rna l V ol. 47, No. 1, N ov. 1'937, S. 34 ff; J . M. C lark, 
Tow ard a  Concept of W orkable C om petition, The A m erican Econ
omic Review, Vol. XXX, No. 2, Teil 1, Jun i 1940, S. 24H ff, je tz t 
beide in  »Readings in the Social Control of Industry", Philadel
ph ia  1942/47.
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O ttel; Die K artelle  als M ittel innerw irtsd ia ftlid ier Koordinierung

ist nidit ohne Freiheit, Freiheit nidit ohne V erantwor
tung denkbar. W enn w ir uns im W irtsdiaftsleben für 
Freiheit entsdieiden, so müssen wir audi die Freiheit 
gewähren, den Medianismus des W ettbewerbs fall
weise durdi eine zwedanäßigere Koordinierungsform 
zu ersetzen, hierzu aber audi den Handelnden die 
volle Verantwortung auflasten. Die w irtsdiaftlidie Ent- 
sdieidung —; im gegenwärtigen Falle über die A n
gemessenheit marktbeeinflussender Maßnahmen oder 
bei .m arktbeherrsdienden“ Unternehmungen über

Einzelheiten der Gesdiäftsführung — sollte daher 
grundsätzlidi den Unternehmungen, aber un ter dem 
Zwange voller V erantwortung vor einem sadiverstän- 
digen Geridit mit einem sadiverständigen Kläger (der 
audi die Befugnis zu einvernehm lidier Erledigung 
nadi A rt der am erikanisdien Federal Trade Commis
sion haben könnte) belassen und nidit, wie es der 
Zentralverw altungsw irtsdiaft entspridit, einer Kartell- 
aufsiditsbehörde zugesdioben werden, die praktisdi 
nidit zur V erantwortung gezogen w erden kann.

S um m ary : C a r t e l s  a s  a n  I n 
s t r u m e n t  o f  E c o n o m i c  C o 
o r d i n a t i o n .  Econom ic opin ion  w ith  
reg a rd  to  ca rte ls  is based  on various 
th eo re tica l v iew p o in ts  tw o of w hid i 
a re  of o u ts tan d in g  im portance; th e  
fight ag a in s t a  concen tra tio n  o f econ
om ic pow er and th e  w ish  to  re a d i the  
ideal aim  of a  reg u la tio n  of com 
petition . The q uestion  is w h e th er com 
p e titio n  and  freedom  a re  in  fact so 
c lose ly  connected  th a t an y  restric tio n  
of com petition  m ust n ecessa rily  lead  
to  a  cen tralized , p lan n ed  econom y. Is 
econom ic p ow er alw ays hostile  to 
soc ie ty  and  m ust we, consequently , 
s ta n d  up ag a in s t it?  S ince th e re  has 
a lw ay s been  pow er in  econom ic life, 
o n ly  excessive  p ow er seem s to  arouse  
irrita tio n . If com petition  is free, the  
w eak  w ill be in  n eed  of p ro tec tio n  
because  w e can  speak  of an  ideal com
p e titio n  on ly  i t  a ll econom ic p a rties  
a re  equal in pow er. M easu res tak en  
to influence th e  m ark e t shou ld  no t go 
b eyond  th e  line  w h ere  th e  justified  
p ro tec tio n  of ow n in te re s ts  beg ins to 
h av e  a de trim en ta l effect upon o th er 
p arties . B ased on these  considera tions, 
th e  au th o r ou tlines th e  p ro tec tiv e  ta sk  
of ca rte ls  w h id i is  of special im port
an ce  in critica l tim es. Exam ples de
m o n stra te  th a t it  is  n o t possib le  to 
fu rn ish  ev idence  p ro v in g  th a t in  tim es 
of econom ic crisis ca rte ls  e x e rt an 
influence d e trim en ta l to econom y as a 
w hole. The ca ll fo r leg a l regu la tio n s 
p roh ib itin g  an y  re s tr ic tio n  o f com 
p e titio n  rev ea ls  th a t too m udi is ex
p ected  of th e  m ark e t m ed ian ism  of free  
com petition . T he stead ily  p rog ressing  
sp ecia liza tion  au tom atica lly  n ecess it
a tes  en d eavours aim ing a t a  self-regul- 
a tio n  o f econom y. Econom ic m easu res 
of coo rd ination  a re  beyond  the  an ti
th es is  com petition  - p lan n ed  econom y.

Résum é: L e s  c a r t e l s  c o m m e
m o y e n s  d e  c o o r d i n a t i o n  
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ' é c o n o 
m i e .  La c ritique  politico-économ ique 
des ca rte ls  p a rt de d ifféren ts p o in ts de 
v u e  théo riq u es don t deux  so n t p a r ti
cu lièrem en t soulignés; 1. La lu tte  
con tre  la  concen tra tio n  du  p ouvo ir 
économ ique. 2. Le m eilleu r rap p ro d ie - 
m en t possib le  du b u t id éa l de  la  con
cu rrence  parfa item en t libre . L 'au teu r 
d iscu te  le s  deux  questions su iv an te s; 
Y -a-t-il en tre  concurrence  e t lib e rté  
u n e  re la tio n  te llem en t é tro ite  que 
to u te  re str ic tio n  de  la  concurrence  doit 
abou tir  nécessa irem en t dans l'é co n o 
m ie p lanifiée e t  cen tra lisée?  2. Tout 
pouvo ir économ ique est-il h o stile  à  la  
com m unauté e t p a r  co n séquen t u n  
o b je t de  lu tte?  Comme d an s la  v ie  
économ ique il y  a  to u jo u rs  eu  p ouvo ir 
com m e te l il n e  fau d ra it lu tte r  que 
co n tre  to u t excès de pouvoir. C 'est 
su rto u t dans le  dom aine de la  con
cu rren ce  que souven t le  faib le au ra it 
beso in  de  p ro tec tion , p arce  que la 
concurren ce  idéale  ne  se ra  possib le  
q u 'à  condition  de fo rces éga les  de tous 
le s  p a rte n a ire s  économ iques. La lim ite 
des m esu res d irec trices du  m arché e s t 
donc a tte in te  au  m om ent où  la  p ro tec 
tio n  lég itim e d es in té rê ts  des uns 
d ésav an tag e  les in té rê ts  des au tres. 
C e tte  réflexion m ène l 'a u te u r  à  acce n 
tu e r  la  tâ d ie  p ro tec trice  des carte ls, 
su rto u t en  tem ps de crises. A  l 'a id e  
de quelques exem ples l 'a u te u r  essa ie  
de dém o n tre r q u 'il e s t im possib le de 
p ro u v e r défin itivem ent q u 'en  tem ps de 
crises les ca rte ls  p o rten t p ré ju d ice  à 
l'en sem ble  de l'économ ie. La rev en d i
ca tion  d 'in te rd ire  to u te  m esu re  re s tr ic 
tiv e  con tre  la  co n currence  signifie 
qu 'on  su restim e induem ent l'im p o rt
ance  du  m échanism e du m arché sous 
le  rég im e de  la  concurrence  p a rfa ite 
m ent lib re . L 'asp ira tion  de  l'économ ie 
à  un  odre créé  p a r  elle-m êm e e s t un  
ré su lta t in év itab le  de la  d iv ision  p ro 
gress iv e  du tra v a il e t de  la  spéc ia lisa 
tion . Les m esu res de coo rd ination  dans 
le  dom aine de l'économ ie se  tro u v en t 
au -delà  de l 'an ti- th èse  lib re  con
cu rren ce  e t économ ie planifiée.

R esum en: L o s  „ c a r t e l e s “ c o m o  
m e d i o  c o o r d i n a d o r  d e  l a  
e c o n o m í a  i n t e r n a .  El ju icio  
político  - económ ico de los .c a rte le s"  
p a r te  de  d ife ren tes p u n tos de v is ta  
teó ricos e n tre  los que d es tacan  dos, 
a  sab er; la  lucha co n tra  el p oder 
económ ico y  e l acercam ien to  m ás 
estrecho a l reg im en  de la  com petencia  
com pleta  lo que se con sid era  el 
ob je tiv o  ideal. Se p la n te a n  dos cu esti
ones; E xiste e n tre  la  co m petencia  y  
lib e rta d  u n a  re lac ió n  ta n  estrecha  de 
m an era  que cad a  re str icc ió n  de  la  
com petencia  conduciría  n ecesariam en te  
a  u n a  econom ía d irig ida?  Es cada  
p o d er económ ico h o stil a  la  soc iedad  
y  n eces ita  p o r lo  ta n to  com batirla?  
Como qu iera  cjue el p o d e r en  si m ismo 
h a  habido siem pre en  la  v id a  econó
m ica solo u n  p o d e r excesivo  deb ía  de 
se r com batido. Es en  el te rre n o  de  la 
com petencia  donde el econom ico débil 
n eces ita  la  p ro tección , p o rque ex is te  
so lam en te  u n a  com petencia  id ea l si 
todos los p artid o s d isponen  de igual 
p o d e r económ ico. P or lo tan to , el 
lim ite  de  las m ed idas que  in fluyen  el 
m ercado  se  ha lla  en  e l pun to  donde 
la  ju stificada  defensa  de  los prop ios 
in te re ses  p asa  a  p e rju d ic a r  a  o tros. 
D ebido a  e s ta s  reflex iones se m arca  
la  ta re a  p ro te c to ra  d e  lo s  „carteles" 
espec ia lm en te  en  tiem pos de crisis. 
Por ejem plo  se  h ace  e l ensayo  de 
com probar que no se  p u ede a leg ar 
n in g u n a  p ru eb a  v a lab le  g en era lm en te  
de  lo que lo s „carte les"  dañan , en  
p eríodo  de crisis, a  la  econom ía en  su 
con jun to . La re iv in d ic ac ió n  de  c¡ue se 
p ro h íb a  cu a lq u ie r  re s tr icc ió n  de  la  
com petencia  a s ig n a  a l m ecanism o de 
m ercado  cjue consiste  en  la  restricc ió n  
de  la  com petencia , u n a  im portanc ia  
que no m erece . La a sp irac ió n  de  la  
econom ía h ac ia  u n  o rd en  propio  
o rig in a  fo rzosam ente en  la  con tinua  
d iv isión  de  tra b a jo  y  la  especializa- 
ción. M edidas co o rd inadoras de  la  
econom ía in te rn a  se h a llan  a l o tro  
lado de la  an títe s is ; com petencia  y  
econom ía d irig ida.

I V / 22


